
  

Bekanntmachung 
des Wahlleiters der Stadt Menden (Sauerland) 

über die Ersatzbestimmung für ein Ratsmitglied 
 
 

Das gewählte Ratsmitglied der Stadt Menden (Sauerland) 
 
 Frau Birgit Niggeloh, info@afd-mk.de, 58706 Menden (Sauerland), AFD 
 
hat am 19.02.2026 ihr Mandat für den Rat der Stadt Menden (Sauerland) mit Wirkung vom 
28.02.2026 niedergelegt.  
 
Als Nachfolger habe ich gemäß § 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunalwahlen in Nord-
rhein-Westfalen (KWahlG) in der zurzeit gültigen Fassung 

 
Frau Beate Grudda, info@afd-mk.de, 58708 Menden (Sauerland), AFD 

 
festgestellt. 
 
Frau Grudda hat das Mandat mit Erklärung vom 12.03.2026 angenommen. 
 
Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung können 

• jede bzw. jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 

• die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an 
der Wahl teilgenommen haben, sowie 

• die Aufsichtsbehörde 
gem. § 39 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch er-
heben. Dieser ist bei mir schriftlich oder im Rathaus, Zimmer A 127, Neumarkt 5, 58706 Menden 
(Sauerland) mündlich zur Niederschrift zu erklären.  
 
 
Menden, 16.03.2026 
 
Stadt Menden (Sauerland) 
Die Bürgermeisterin als Wahlleiterin 
 
 
gez. M. Schmidt  
 
(Manuela Schmidt) 
 
 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/rathaus/bekanntmachungen/amtliche-Bekannt-

machungen veröffentlicht. 
 


